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A nf 1.' a g e 

.5 A-H.D t1 JE.- " sr,J der Abgeordneten KINZL, Dr. ZITTMAYR/ 
und Genossen 
an qen Bundesminister für Finanzen 
betreffend die Einhebung der Grunderwerbssteuer 

Im Zuge des Ausbaues der Großalm-Landesstraße im Gemeindegebiet 

Altmünster haben 5 Gemeindeangehörige freiwillig Grundstücke 

zur Verfügung gestellt, um den Ausbau eines unfallträchtigen Straßen' 

stückes zu ermöglichen. Im Tauschvlege erhielten sie dafür jene 

Flächen, die nach Auflassung des alten Straßenstückes frei wurden. 

Nach Beendigung der Grundstückstransaktion erhielten die 5 Gemeinde

bürger von Altmünster eine Grunderwerbssteuervorschreibung von 

insgesamt S 21.500,--. 

Der Vorgang wurde in einer oö. Tageszeitung vor kurzem von Hans 

l'-lann unter dem Ti·tel "Hasochisten" behandelt. 

Im Art. I § 3 Abs. 6 des Grunderwerbssteuergesetzes heißt es unter 

den Ausnahmen von der Besteuerung u. a.: 

" ••• Dies gilt auch für den Erwerb von Ersatzgrundstücken für Grund

stücke, über deren Veräußerung im Zuge eines laufenden oder von der' 

zuständigen Behörde nachweislich angedrOhten Enteignungsverfahrens 

eine gütliche Ubereinkunft abgeschlossen und beurkundet wird.~ 

Nachdem nun kein Enteignungsverfahren angedroht 'werden mußte, sonder, 

sich die Bewohner von Altmünster sinnvollerweise giltlieh geeinigt 

haben, werden sie durch die Grundsteuervorschreibung bestraft. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den'Herrn.Bundes

minister für Finanzen die 

A n fra g e : 

"I .) Ist Ihnen diese Auslegung des Grunderwerbssteuergesetzes bekannt 

2 ~) Wenn ja, halten Sie. eine solche Auslegung für richtig'? 

Wenn nein, was werden Sie uriternehmen, ::;"!1_~hnJjch~ V9;rgä:1gE~ in 
Zukunft zu unterbinden? ~ d~'" 1 
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